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P R E S S E M I T T E I L U N G


Neuregelung für Freiwillige Feuerwehren sowie Rettungs- und Hilfsdienste
Weg frei für den Feuerwehrführerschein
Aufgrund der europäischen Führerscheinrichtlinie 91/439/EWG hat es Änderungen bei den Führerschein-Gewichtsklassen gegeben. Nun erhalten Freiwillige Feuerwehren, Rettungsdienste und technische Hilfsdienste Sonderfahrberechtigungen, wie die SPD-Bundestagsabgeordnete Nicolette Kressl mitteilte.
Die neue Klasseneinteilung stelle die Freiwilligen Feuerwehren, die Rettungsdienste und die technischen Hilfsdienste vor neue Herausforderungen. Der ehrenamtliche Nachwuchs verfüge in den meisten Fällen nur über einen Führerschein der Klasse B, der nur das Fahren eines Einsatzfahrzeuges bis 3,5t erlaube. „Vor allem in ländlichen Regionen bedroht diese Regelung zunehmend die Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehren und Hilfsorganisationen. Das Problem ist uns hier im Landkreis durchaus bekannt“, sagte die Mittelbadische Abgeordnete Kressl.  
Die Einsatzfahrzeuge hätten in den meisten Fällen eine Gesamtmasse bis zu 7,5t. Der dafür notwendige C1- Führerschein bedeute für die jungen Ehrenamtlichen bzw. für die zuständigen Kommunen und Organisationen zusätzliche Kosten in Größenordnungen, die nicht zu leisten seien, so Nicolette Kressl weiter. Wiederum sei bei einer Sonderegelung besonders darauf zu achten, die Verkehrssicherheit weiterhin in vollem Umfang zu gewährleisten.  

Auf Initiative des Bundesverkehrsministers Wolfgang Tiefensee (SPD) werde jetzt eine Neuregelung umgesetzt. Folgendes sieht diese vor: Im Rahmen der Fahrerlaubnisverordnung werde von nun an für Fahrzeuge bis 7,5t eine reduzierte Ausbildung ohne theoretische Ausbildung und schriftliche Prüfung ermöglicht. Mit den Fahrlehrerverbänden sei vereinbart worden, dass gegenüber einem regulären Erwerb eines Führerscheins Klasse C1 die Kosten fast um die Hälfte auf rd. 600 Euro reduziert werden. Nach einer Frist von zwei Jahren könne bei Mitgliedschaft in einer der Organisationen diese Sonderfahrberechtigung in einen regulären C1-Führerschein umgeschrieben werden. „Das stärkt das Ehrenamt und schafft neue Anreize für junge Menschen, sich bei der Freiwilligen Feuerwehr oder bei den Hilfsdiensten zu engagieren“, freute sich Nicolette Kressl.
Außerdem sei eine organisationsinterne Ausbildung und Prüfung für Fahrzeuge bis 4,75t möglich. Diese Fahrberechtigung gelte lediglich für Einsatzfahrten. Ausbilder und Prüfer müssten keine ausgebildeten Fahrlehrer sein, sondern könnten erfahrene Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, Rettungsdienste und technischen Hilfsdienste sein, die älter als 30 Jahre und seit fünf Jahren im Besitz eines gültigen Führerscheins der Klasse C1 seien. Damit entstünden für diese Fahrberechtigung keine zusätzlichen Kosten. Diese Regelung helfe besonders den kleinen Freiwilligen Feuerwehren im ländlichen Raum, sagte die SPD-Abgeordnete Kressl abschließend.
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